
 

 

Z-19.14-1678  1. August 2015   
1. August 2020  

Holzbau Schmid GmbH & Co. KG 

Ziegelhau  1-4 

73099 Adelberg  

 

Brandschutzverglasung "HOBA-FIX 100" 

der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1678 vom 6. November 2014. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und drei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

07.07.2015 III 35.1-1.19.14-268/14 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 6. November 2014 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Übersetzung hat die 
deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt: 

 

1. Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "HOBA-FIX 100" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstands-
klasse F 30 nach DIN 4102-13

1
. 

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus Scheiben, einem Rahmen aus Holz-
profilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 
herzustellen. 

 Die Brandschutzverglasung darf aus werkseitig vorgefertigten, seitlich aneinander gereihten 
Rahmenelementen zusammengesetzt werden. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Brandschutzverglasung ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachge-
wiesen als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wänden bzw. zur Herstellung 
lichtdurchlässiger Teilflächen in inneren Wänden und darf - unter Berücksichtigung bauord-
nungsrechtlicher Maßgaben - angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3). 

1.2.2 Die Brandschutzverglasung erfüllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei 
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhängig von der Richtung der Brandbean-
spruchung. 

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.  

 Nachweise der Standsicherheit und diesbezüglicher Gebrauchstauglichkeit sind für 
den - auch in den Anlagen dargestellten - Zulassungsgegenstand, unter Einhaltung der in 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, für die im Anwendungsfall geltenden 
Verhältnisse und Erfordernisse, zu führen. 

 Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Wärme- oder Schallschutz gestellt werden. 

 Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der einzelnen 
Produkte und der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht erbracht. 

1.2.4 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in/an 

– mindestens 11,5 cm dicke Wände oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach 
DIN 1053-1

2
 mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1

3 
bzw. - 2

4 
mit Druckfestigkeiten 

mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN 105-100
5
 bzw. DIN V 106

6
 sowie mit 

Mörtel mindestens der Mörtelgruppe II oder 

 
1
  DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, 

Anforderungen und Prüfungen  
2
  DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausführung 

3
  DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel 

4
  DIN EN 771-2: 2011-07 Festlegungen für Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine 

5
  DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften 

6
  DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften 
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– mindestens 10 cm dicke Wände oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton 
nach DIN 1045-1

7
 oder DIN EN 1992-1-18, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA9, (Die 

Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-1
7
, Tabelle 3 bzw. die Mindestdruckfestig-

keitsklassen nach DIN EN 1992-1-18, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA9, und NDP 
Zu E.1 (2) sind zu beachten.) oder 

– mindestens 7,5 cm dicke Trennwände aus Gipskarton-Feuerschutzplatten nach 
DIN 4102-4

10
, mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech und Beplankung aus Gipskarton-

Feuerschutzplatten nach Tabelle 48, und einer maximalen Wandhöhe von 
3500 mm - jedoch nur bei seitlichem Anschluss - 

 einzubauen/anzuschließen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden 
Bauteile müssen mindestens feuerhemmend

11
 sein. 

1.2.5 Die zulässige Höhe der Brandschutzverglasung beträgt maximal 3000 mm. 

 Die Länge der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt. 

 Wird die Brandschutzverglasung in die Öffnung einer Trennwand eingebaut, betragen die 
maximalen Abmessungen der Brandschutzverglasung 3000 mm (Breite) x 3000 mm (Höhe). 

1.2.6 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflächen zu unterteilen, dass Einzelglasflächen von 
maximal 1200 mm x 2350 mm (maximale Scheibengröße), bzw. bei Verwendung von 
Scheiben der Typen "PROMAGLAS F1-…" von 1500 mm x 2910 mm, entstehen. Die 
Scheiben dürfen wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden. 

 In einzelne Teilflächen der Brandschutzverglasung dürfen anstelle der Scheiben werkseitig 
vorgefertigte Ausfüllungselemente gemäß Abschnitt 2.1.5 in den maximalen Abmessungen 
von 1200 mm x 2350 mm eingesetzt werden.  

1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit Feuerschutzabschlüssen nach 
Abschnitt 3.1 ausgeführt werden. 

1.2.8 Der Zulassungsgegenstand erfüllt ohne Brandeinwirkung
12

 auch die Anforderungen an eine 
absturzsichernde Verglasung im Sinne der Kategorie C der "Technischen Regeln für die 
Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV

13
)" oder von DIN 18008-4

14
, 

sofern die besonderen Bestimmungen nach Abschnitt 3.3 eingehalten werden. 

1.2.9 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmäßig der Aussteifung anderer Bauteile dienen. 

 

 
7 

 DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und 

Konstruktion 
8
  DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für 
den Hochbau 

9
  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und 

Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine 
Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

10
  DIN 4102-4:1994-03  einschließlich aller Berichtigungen und DIN 4102-4/A1:2004-11; Brandverhalten von 

Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter 
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 

11
  Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften zum Feuerwiderstandsverhalten zu den Anforderungen in bauaufsicht-

lichen Verwendungsvorschriften gemäß Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1 ff., in der jeweils geltenden Ausgabe, 
s. www.dibt.de. 

12
  Die Nachweise der Absturzsicherheit wurden - entsprechend bauaufsichtlichen Maßgaben - für die Anwendung der 

Brandschutzverglasung unter Normalbedingungen (sog. Kaltfall), d. h. nicht unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
des Brandfalles, geführt. 

13
  TRAV:2003-01 Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (S), 

Fassung Januar 2003; veröffentlicht in den DIBt Mitteilungen 2/2003 
14

  DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: Zusatzanfor-

derungen an absturzsichernde Verglasungen 
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2. Abschnitt 2.1.1, zweiter Absatz, einschließlich der beiden Spiegelstriche, wird gestrichen.  

 

3. Abschnitt 2.1.2.1, erster Satz, wird wie folgt geändert: 

 

2.1.2.1 Für den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln, sind 
Profile aus  

 Vollholz nach DIN EN 14081-115, in Verbindung mit DIN 20000-516 

oder  

 Brettschichtholz nach DIN EN 1408017, in Verbindung mit DIN 20000-318, 

charakteristischer Wert der Rohdichte   430 kg/m³, zu verwenden (s. Anlage 14). 

 
4. Abschnitt 2.1.2.2, erster Satz, wird wie folgt geändert: 

 

2.1.2.2 Als Glashalteleisten sind gemäß Anlage 15 Profile aus 

 Vollholz nach DIN EN 14081-115, in Verbindung mit DIN 20000-516 

oder  

 Brettschichtholz nach DIN EN 1408017, in Verbindung mit DIN 20000-318, 

 charakteristischer Wert der Rohdichte   430 kg/m³, mit einer Mindestbreite von 24 mm, in 
Verbindung mit Holzschrauben 3,0 x 40 mm, zu verwenden. 

 

5. Abschnitt 2.2.2.3, zweiter und dritter Spiegelstrich, erhalten folgende Fassung: 

 

 Name (oder ggf. Kennziffer) des ausführenden Unternehmers, der die Brandschutzver-
glasung fertiggestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4) 

 ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom ausführenden Unternehmer 

 

6. Die Anlage 21 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage Ä/V 1 dieses 
Bescheids ersetzt. 

 
7. Die Anlage 22 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage Ä/V 2 dieses 

Bescheids ersetzt. 
 
8. Die Anlage 23 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage Ä/V 3 dieses 

Bescheids ersetzt. 
 

 

Maja Tiemann  Beglaubigt 

Referatsleiterin 

 
15

  DIN EN 14081-1:2005 

 +A1:2011 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit recht-
eckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

16
  DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes 

Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt 
17

  DIN EN 14080:2013-09 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen 
18

  DIN 20000-3:2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 3: Brettschichtholz und Balken-

schichtholz nach DIN EN 14080 
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Geltungsdauer 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
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Brandschutzverglasung "HOBA-FIX 100" 
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS F1-30" 

 
 

Anlage Ä/V 1 
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Brandschutzverglasung "HOBA-FIX 100" 
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 

Isolierglasscheibe "PROMAGLAS F1-30-ISO" 

 
 

Anlage Ä/V 2 
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Brandschutzverglasung "HOBA-FIX 100" 
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 

Muster für eine Übereinstimmungsbestätigung 

 
 

Anlage Ä/V 3 

 
 
 
 

Muster für eine 
Übereinstimmungsbestätigung 

 
 
 

 Name und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzverglasung(en) 
(Zulassungsgegenstand) fertig gestellt/eingebaut hat: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 Baustelle bzw. Gebäude:  ......................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 Datum des Einbaus:  ............................................................................................ 

 Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzverglasung(en):  ................ 
 
Hiermit wird bestätigt, dass  
 

 die Brandschutzverglasung(en) der Feuerwiderstandsklasse ............ hinsichtlich aller 
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.14-……. des Deutschen Instituts für Bautechnik 
vom ......................... (und ggf. der Bestimmungen der Änderungs- und 
Ergänzungsbescheide vom ..................... ) fertig gestellt und eingebaut sowie 
gekennzeichnet wurde(n) und 

 

 die für die Ausführung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. 
Rahmen, Scheiben) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
entsprechen und erforderlich gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch die Teile des 
Zulassungsgegenstandes, für die die Zulassung ggf. hinterlegte Festlegungen enthält. 

 
 

 
......................................                                                ........................................... 

                    (Ort,Datum)                                                            (Firma/Unterschrift) 
 

(Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 
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